
Was ist für die Bio-Kontrolle im 
Lebensmitteleinzelhandel zu beachten? 

Geringfügige Aufbereitungstätigkeiten (z.B. aufbacken, ...) 
 

 
1. Wareneingang:  
 

• gültige Zertifikate der Lieferanten müssen vorhanden sein (zum Zeitpunkt des 
Warenbezuges aktuell)  

• Wareneingangskontrolle auf Bio-Konformität (auf Produktetikett und/oder 
Lieferschein)  

 • Name und Anschrift des Lieferanten  
 • Hinweis auf biologischen Landbau (z.B.: „Bio-Langsemmel“)  
 • Kontrollstellencode (z.B.: AT-BIO-402) 

• EU- Bio- Logo 
  
  
2. Lagerung / Aufbereitung: 
 

• Bio-Produkte müssen jederzeit von konventionellen Produkten unterschieden 
werden können (charakteristisches Aussehen, Kennzeichnung) und dürfen nicht mit 
konventionellen Produkten vermischt werden (räumliche/zeitliche Trennung;  
z.B.: separater Lagerplatz, getrenntes Aufbacken) 

 
 
3. Auslobung: 
 

• eindeutige Auslobung der entsprechenden Produkte;     
 keine Verwechslungsgefahr für Käufer; 

• Bio-Hinweis in Verbindung mit der Bio-Kontrollnummer (oder Bio-Zertifikat 
aufhängen)  

 
 
4. Mengenfluss: 
 

• Erfassung der Warenzugänge artikelgenau  

• physische Inventuren artikelgenau  

• separate Registrierung der Bio-Produkte bei Verkauf  
���� wenn nicht möglich: mindestens monatliche dokumentierte Inventuren  

 
 
5. Personal: 
 

• Schulung der Mitarbeiter (Begriff „bio“, Eingangskontrolle, Trennung, Auslobung, 
Feilbieten)  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einfache Herstellungsprozesse (z.B. Aufstriche, Salate, ...) 
 
 
Zusätzlich zu oben genannten Punkten: 
 
 
6. Produkte: 
 

• sämtliche landwirtschaftliche Zutaten aus kontrolliert biolog. Anbau 
(betrifft auch Garnierung, Bestreuung, etc.)  

• handelsübliches Salz verwendbar 

• Hefe, Säuerungskulturen, etc. gentechnikfrei 

• Zusatzstoffe lt. Positivliste in der Bio-Verordnung (z.B. keine chemischen 
Konservierungsmittel, keine künstlichen Süßstoffe oder 
Geschmacksverstärker, keine Farbstoffe); alle Zutaten gentechnikfrei 
(GVO-frei-Bestätigung einfordern) 

• Rezepturen vorliegend 
 
 
7. Verarbeitung: 
 

• zeitliche Trennung, d. h. Bio-Verarbeitung im Block – vorzugsweise zu 
Produktionsbeginn auf gereinigten Geräten, Arbeitsflächen,...  

• räumliche Trennung bei der Lagerung bzw. Zwischenlagerung (separate 
Stellplätze, Kennzeichnung) 

• Produktionstagebuch führen (Datum, Menge, Produkt)  
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